
Beitrittserklärung  
 
Hiermit möchte ich dem Förder- und Elternverein e.V. der Grundschule Vorbrück beitreten.  

 
Name:…………………………………………………………… Vorname:………………………………………………………… 
 
Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Name des Kindes:………………………………………………………………………………………………………………………            
 
Vorname des Kindes:………………………………………………………………  Schulklasse: ………………… 
 
Vorname des 1. Geschwisterkindes:  ……………………………………………  Schulklasse: ………………… 
 
Vorname des 2. Geschwisterkindes:  ……………………………………………  Schulklasse: ………………… 
 

 
……………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 
Der Beitrag für den Elternverein beträgt laut Satzung  

für ein Schuljahr mindestens 12,00 €*. 

Sie können dem Verein und somit Ihren Kindern auch gerne mehr als den Mindestbeitrag 
zukommen lassen.  

Sie unterstützen damit die schnellere Finanzierung geplanter Projekte. Aus den Mehreinahmen der 
Mitgliedsbeiträge möchten wir Projekte wie neue Bücher für die Schülerbücherei, Ersatz von Sportgeräten 
und ergänzendes Lehrmaterial unterstützen. Dafür bedanken wir uns  – auch im Namen der Kinder und 
der Schule – schon mal recht herzlich. 

Die Mitgliedschaft läuft schuljahresweise (Aug.-Juli) und endet automatisch mit dem Verlassen des Kindes 
der Grundschule, sie kann aber durch Bezahlung des Mitgliedsbeitrags aufrechterhalten werden. 
 

Hiermit ermächtige ich den Elternverein e.V. der Grundschule Vorbrück bis zum Widerruf, den 
Jahresbeitrag  

von       12 €           den Betrag von  ……………… € ** von meinem Konto abzubuchen. 
 

Kontoinhaber: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

IBAN: DE ……………………………………………………      BIC: ………………………………………………… 
 

Name der Bank: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………… …………………………………………………………… 
Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

** bitte zutreffendes ankreuzen 

 

Bankverbindung: Elternverein e.V. GS Vorbrück –  

IBAN: DE 71 25152375 0001434687 BIC: NOLADE21WAL 

 

Der Jahresbeitrag sollte bis spätestens zum 1. November auf dem Konto des Elternvereins eingezahlt sein 
(lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21.09.2005). Es werden aus Kostengründen keine 
Mahnungen verschickt.    

Hinweis: Kinder, deren Eltern den Betrag nicht rechtzeitig überweisen, erhalten keine Verzehrgutscheine bei 
Schulveranstaltungen mit Elternvereins-Beteiligung (sofern durchgeführt) und müssen den Beitrag zum Frühlings-
/Ostern und Herbst-/Weihnachtsbasteln entrichten. 

* Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Elternverein e.V. sind steuerlich absetzbar. Den aktuellen 
Zuwendungsnachweis erhalten Sie im Schulsekretariat.  


